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Die Kennzeichnungspflicht ge­
schlossener Polizeieinheiten 
Eine Analyse der Situation in Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung der parteipolitischen Standpunkte 

Obwohl in Deutschland seit Jah ren ein starkes Ver t rauen in die Instit ution Polizei 
besteht, wurden trotzdem immer wieder Forderungen nach der Einführung einer so 
genannten Kennzeichnungspflicht für die Beamten geschlossener Polizeieinheiten, die 
insbesondere bei Demonstrationen zum Einsatz kommen, laut. Seitens der Polizei wie 
auch der Politik wurde dies lange Zeit ignoriert. In den letzten Jahren lässt sich in die­
sem Bereich jedoch ein signifikantes Umdenken feststellen. Mittlerweile führen immer 
mehr Bundesländer in Deutschland eine solche Kennzeichnungspflicht ein. Der Artikel 
zeichnet diesen Politikwandel nach und arbeitet dabei diejenigen Faktoren heraus, die 
einen solchen Wandel begünstigen. Darüber hinaus stellt er erste Erfahrungen mit den 
Kennungen sowie weiterhin bestehende Probleme vor. AndreAs regler, 

Bayerische Bereitschaftspolizei. 

1. einleitung1 2010 im Kontext von Stuttgart 21 oder die 
In Umfragen, die das Vertrauen der Be- teils gewaltsamen Blockupy-Proteste in 
völkerung in die Arbeit verschiedener Be- Fran kf u r t 2013 sind nu r zwei Beispiele, 
rufsgruppen erheben, landet die Polizei in die in Deutschlands jüngerer Vergangen-
Deutschland regelmäßig auf einem vorde- heit f ür Aufregung sorgten. Ref lexar tig 
ren Platz. Laut der Gesellschaft für Kon- werden nach solchen Zwischenfällen von 
sumforschung (Gf K 2016) vertrauen 82 % verschiedenen Seiten Gegenmaßnahmen 
der Deutschen der Polizei; das sind 11 Pro- geforder t. Die Einf üh r u ng einer Ken n­
zent pu n k te meh r als i m eu ropäischen zeichnungspflicht für die Beamten so ge-
Vergleich und sogar ein Plus von 19 % nan nter gesch lossener Polizeiein heiten 
gegenüber dem weltweiten Durchschnitt. gehör t regel mä ßig d a z u.2 Solche Ei n-
Nichtsdestot rotz wird auch hierz ulande heiten der Bereitschaftspolizei, teilweise 
immer wieder Kritik an der Institution laut, auch der Einzeldienstpräsidien, kommen 
die das staatliche Gewaltmonopol vertritt. vor allem bei personalintensiven (Groß-) 
Nämlich dann, wenn es – angeblich oder Veranstalt u ngen, wie Demonst rationen 
tatsächlich – zu unverhältnismäßiger oder oder Fußballspielen, zum Zuge, bei denen 
unrechtmäßiger Gewaltanwendung gegen- es sch nell zu Ausschreit ungen kom men 
über dem Bü rger kom mt. Insbesondere kann. Um mit derartigen Einsatzlagen zu-
bei Demonstrationen, wenn die Situation rechtzukommen, verfügen diese Polizisten 
unübersichtlich und hektisch ist, können nicht nur über eine besondere Ausbildung, 
polizeiliche Maßnahmen aus dem Ruder sondern sie sind auch speziell ausgerüstet. 
laufen. Die Aussch reit ungen des Jah res Ihre Körperschutzausrüstung umfasst bei­
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spielsweise Helm, Schlagschutzweste und 
Brandschutzmaske. In Verbindung mit 
dem unübersichtlichen Einsatzgeschehen 
fällt es dementsprechend schwer, die Be­
amten zu unterscheiden. Eine Kennzeich­
nung mit tels Namensschild oder einer 
Nummernfolge wäre daher ein Schritt, die 
Identifizierung in solchen Situationen zu 
erleichtern. Politisch war eine solche Maß­
nahme bis vor wenigen Jahren noch völlig 
undenkbar. Seit Kurzem zeichnet sich je­
doch ein Politikwandel in diesem Teilbe­
reich des Politikfelds Innere Sicherheit ab. 

Der Beitrag zeichnet den Aufschwung 
der Kennzeichnungspflicht nach und arbei­
tet dabei diejenigen Bedingungen heraus, 
die einen Politikwandel in diesem Bereich 
begünstigen. In einem ersten Schritt wer­
den die Entwicklung sowie die aktuelle 
Situation in den einzelnen Bundesländern 
genauer in den Blick genommen (Kapi­
tel 2). Ausgehend von denjenigen Ländern, 
die bislang eine obligatorische Kennzeich­
nung ihrer geschlossenen Einheiten imple­
mentiert haben, werden sodann Vorausset­
zungen und Konstellationen identifiziert, 
die zu einer Einführung führen oder diese 
zumindest sehr wahrscheinlich machen 
(Kapitel 3). Einige Anmerkungen zu den 
ersten Erfahrungen sowie weiterhin beste­
henden Problemen schließen den Beitrag 
ab (Kapitel 4). 

2. der Aufschwung der 
Kennzeichnungspflicht 
Die Debatten um die Kennzeichnung von 
Beamten geschlossener Einheiten werden 
seit Jahren erbittert, oft auch sehr emotio­
nal geführt.3 Trotzdem lässt sich seit rund 
fünf Jahren ein sukzessiver Aufschwung 
der Kennzeichnungspflicht feststellen. Das 
erste Bundesland, in dem eine generelle 
Kennzeichnungspflicht für geschlossene 
Polizeieinheiten eingeführt wurde, war 
die Bu ndeshauptstadt Berlin. SPD und 

PDS (SPD/PDS 2002, 14) setzten es sich 
in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel, dass 
„Berliner Polizeibeamte eine individua­
lisierbare Kennung gut sichtbar an ihrer 
Uniform tragen“. Die Umsetzung dieses 
Vorhabens im Bereich der geschlossenen 
Einheiten scheiterte jedoch zunächst am 
Widerstand der Polizei und ihrer Gewerk­
schaften (vgl. Denkowski 2011, 33). Neuen 
Schub bekamen die Bemühungen 2009, als 
es am Rande einer Demonstration zu einer 
gewaltsamen Festnahme kam, die für Em­
pörung in der Öffentlichkeit sorgte (vgl. 
Heinrich 2011). Während die damals maß­
geblich vom Berliner Polizeipräsidenten 
Dieter Glietsch und Innensenator Ehrhart 
Körting (SPD) vorangetriebene Einfüh­
rung zunächst im Einzeldienst Realität 
wurde,4 dauerte es bei der Bereitschaftspo­
lizei wesentlich länger. Glietsch hatte zwar 
bereits 2009 eine entsprechende Dienst­
vorschrift erlassen, die z um 1. Januar 
2011 in Kraft treten sollte. Auf Grund des 
heftigen Widerstands der Personalvertre­
tungen (Personalrat, Gewerkschaften), 
die bis vor das Verwaltungsgericht zogen, 
konnte die Regelung erst Anfang Januar 
2012 unter der Großen Koalition aus SPD 
und CDU wirksam werden. Seitdem sind 
Berliner Bereitschaftspolizisten zum Tra­
gen einer Rückenkennzeichnung in Form 
einer fünfstelligen Individualnummer ver­
pflichtet, die regelmäßig getauscht wird 
(vgl. Peter 2011, 15–17; Thinnes 2014, 
19–20). 

Die Situation in Brandenburg, das als 
zweites Land diesen Schritt vollzog, zeich­
neten zwei Besonderheiten aus. Im Gegen­
satz zu Berlin, wo eine Verwaltungsvor­
schrift als Rechtsgrundlage dient, sorgte 
Potsdam als bislang einziges Bundesland 
für eine besonders solide Verankerung, 
indem der Landtag § 9 des Branden­
bu rgischen Polizeigesetzes neu fasste. 
In Absatz I heißt es dor t seit Juni 2011: 
„Polizeivollz ugsbedienstete t ragen bei 
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Amtshandlungen ein deutlich sichtbares 
Namensschild mit Dienstgrad. Das Na­
mensschild kann im geschlossenen Einsatz 
durch eine zur nachträglichen Identitäts­
feststellung geeignete Kennzeichnung er­
setzt werden.“ Seit dem 1. Januar 2013 sind 
Brandenburgs Beamte im geschlossenen 
Einsatz anhand einer hinten auf dem Ein­
satzanzug getragenen, fünfstelligen Num­
mer identif izierbar (vgl. Peter 2011, 17; 
Thinnes 2014, 21). Das zweite Spezifikum 
betrifft den Urheber dieser Gesetzesände­
rung: Die Regelung kam auf Grund einer 
Initiative der CDU-Landtagsfraktion zu 
Stande (vgl. Landtag Brandenburg 2010). 
Und das, obwohl die Union dem Thema 
traditionell ablehnend gegenübersteht und 
nicht zuletzt in Brandenburg alle Vorstöße 
in diese Richtung bis dahin blockiert hatte. 
Dass die brandenburgischen Christdemo­
kraten in dieser Angelegenheit derart un­
typisch agier ten, lag an den damaligen 
Rahmenbedingungen. Eigentlich hatten die 
Regierungsparteien SPD und Die Linke 
(SPD /Die Lin ke 2009, 38) verabredet, 
sich „für eine Form der Kennzeichnungs­
pflicht für uniformierte Polizeibeamte im 
Einsatz ein[zusetzen], die eine individu­
elle Feststellung handelnder Polizistinnen 
und Polizisten sichert“. Allerdings setzte 
die Koalition parallel dazu eine äußerst 
unpopuläre Polizeireform um, sodass das 
Innenministerium die Kennzeichnungs­
pflicht hintanstellte. Diese Gemengelage 
nutzte die CDU-Fraktion für die eigenen 
Zwecke aus und düpierte mit ihrer Ge­
setzesinitiative, die im Mai 2011 ange­
nommen wurde, die Regierungsparteien 
(vgl. Aden 2012, 153). 

Bereits wenige Monate nach der Ein­
führung in Brandenburg wurde die Kenn­
zeichnungspflicht in Schleswig-Holstein 
Realität. Schon Anfang 2010 hatten die 
Landtagsfraktionen von Bündnis 90/Die 
Grünen sowie Die Linke in einem gemein­
samen Antrag versucht, per Gesetz eine 

Kennzeichnung einzuführen. Allerdings 
waren sie dabei an der unionsgeführten 
Landesregier u ng gescheiter t, die von 
sämtlichen anderen Fraktionen – inklusive 
der SPD sowie des Südschleswigschen 
Wählerbunds (SSW) – unterstützt wurde. 
Den Gr ünen gelang es nichtsdestotrotz 
2011 im gemeinsamen Koalitionsvertrag 
mit der SPD und dem SSW (SPD/Bündnis 
90/Die Grünen/Südschleswigscher Wäh­
ler verband 2012, 52) eine „individuali­
sierte, anonymisierte Nummernkennzeich­
nung“ für die geschlossenen Einheiten zu 
verankern. Begründet wurde die Notwen­
digkeit u.a. mit den Ereignissen in anderen 
Bundesländern (genannt wurden Stutt­
gart 21 sowie eskalierte Demonstrationen 
in Hamburg und Berlin; vgl. Landtag 
Schleswig-Holstein 2012a, 349). Diesmal 
entschied man sich jedoch bewusst gegen 
ein Gesetz und beschritt stattdessen den 
Verwaltungsweg. In einem Antrag for­
derte die CDU-Fraktion zwar, „von einer 
Kennzeichnungspflicht (…) in geschlos­
senen Einheiten auch weiterhin Abstand 
zu nehmen“, da dies „ein Misstrauensvo­
tum gegen die Polizei“ bedeute und kein 
„ Ha nd lu ngsbed a r f “ bestehe (La ndt ag 
Schleswig-Holstein 2012b). Unterstützung 
fand sie dafür im Parlament aber nur bei 
der FDP, während die Koalition zusam­
men mit den Piraten den Antrag ablehnte. 
Anfang Dezember 2012 leitete das Innen­
minister ium schließlich einen entspre­
chenden Erlass, den das nachgeordnete 
La ndespoli zeia mt Sch lesw ig-Holstei n 
ausgearbeitet hatte und der die Regelung 
näher erläuterte, an den schleswig-holstei­
nischen Landtag (Landtag Schleswig-Hol­
stein 2012c) weiter. Beamte geschlossener 
Einheiten werden mit diesem Erlass ver­
pflichtet, bei Einsätzen ab Gruppenstärke 
eine fünfstellige Nummernfolge an der 
linken Brust zu tragen, die jeweils vor dem 
Einsatz neu vergeben und im Nachgang 
für sechs Monaten auf bewahrt wird. Seit 
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Oktober 2013 wird der Erlass in der Praxis 
umgesetzt. 

Auch in R heinland-Pfalz war es eine 
rot-grüne Regierung, die das Thema 2011 
auf die politische Agenda brachte (vgl. 
SPD/Bündnis 90/Die Gr üne 2011a, 81). 
Als die Pläne im Sommer 2013 dann kon­
kreter wurden, offenbarten sich schnell 
die einzelnen Koalitionen: Während die 
CDU-Fraktion im Landtag beantragte, aus 
Respekt vor den Beamten und auf Grund 
der fehlenden Notwendigkeit von dem 
Vorhaben „endgültig Abstand zu nehmen“ 
(Landtag Rheinland-Pfalz 2013a, 3), be­
fürwortete die Regier ungsmehrheit das 
Projekt als Beitrag „zur weiteren Stärkung 
des Ver trauens der Bevölkerung in die 
Polizei“ (Landtag Rheinland-Pfalz 2013b, 
2). Auch bei den Polizeigewerkschaften 
regte sich erheblicher Widerstand gegen 
die geplante fünfstellige Ziffernfolge (vgl. 
GdP Rheinland-Pfalz 2013; Langenberger 
2013). Da die Differenzen nicht auf ande­
rem Wege ausgeräumt werden konnten, 
zogen die Beteiligten im Juli 2013 vor die 
regierungsinterne Einigungsstelle, die je 
zur Hälfte von Innenministerium und Per­
sonalvertretern der Polizei gebildet wird. 
Nachdem auch dort kein Konsens erzielt 
wurde, votierte der Vorsitzende, ein un­
abhängiger Verwaltungsrichter, gegen die 
Pflicht der Kennzeichnung. Nichtsdesto­
trotz entschied sich Innenminister Roger 
Lewentz (SPD) in der Folge gegen den 
(rechtlich nicht bindenden) Entschluss der 
Einigungsstelle und damit für die Umset­
zung des Koalitionsvorhabens (vgl. Brück 
2013). Am 20. November 2013 stellte das 
rheinland-pfälzische Innenministerium die 
Anpassung der entsprechenden Dienstver­
ordnung als Grundlage für die Einführung 
der Kennzeichnungspf licht offiziell vor, 
die mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in 
Kraft trat. Zum Start der Bundesliga-Sai­
son 2014/15 waren am 31. August 2014 zum 
ersten Mal Einheiten der Bereitschaftspo­

lizei mit den umstrittenen Nummer n an 
der Brust bei Fußballspielen im Einsatz 
(vgl. Innenministerium Rheinland-Pfalz 
2014, 2). 

Dass eine rot-grüne Regierung nicht auto­
matisch die Kennzeichnungspf licht mit 
sich bringt, beweist die Freie Hansestadt 
Bremen. Seit 2007 lag die politische Ver­
antwortung an der Weser in den Händen 
einer Koalition aus SPD u nd Bü nd nis 
90/Die Grünen. Die Kennzeichnung von 
Polizisten spielte zunächst jedoch weder 
im Wahlprogramm der Sozialdemokraten 
(SPD 2007) noch bei Bündnis 90 /Die 
Grünen (Bündnis 90/Die Gr ünen 2007) 
eine Rolle. Trotzdem ließ Innensenator 
Ulrich Mäurer (SPD) im Herbst 2009 ver­
lauten, eine solche Regelung werde in sei­
nem Haus bereits diskutiert. Erst in ihrer 
z weiten Regier u ngsper iode, nach den 
Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft im 
Mai 2011 und nachdem die Partei Bündnis 
90/Die Grünen (Bündnis 90/Die Grünen 
2011, 117) das Projekt in ihr Wahlpro­
gramm aufgenommen hatten, wurde im 
gemeinsamen Koalitionsvertrag für die 
18. Legislaturperiode das Ziel verankert, 
„ei ne i nd ividualisier te a nony m isier te 
Kennzeichnung der Polizei für sog. ‚Groß­
lagen‘ einführen zu wollen“ (SPD/Bünd­
nis 90 /Die Gr ünen 2011b, 92). Im Zuge 
dessen bemühte sich das Land Bremen 
in einem ersten Schritt um eine bundes­
weit einheitliche Lösung. Nachdem dies 
gescheitert war, strebte der Stadtstaat ein 
abgestimmtes Vorgehen im so genann­
ten Nordverbund, insbesondere mit Nie­
dersachsen, an; ebenfalls ohne Erfolg (vgl. 
Bremische Bürgerschaft 2013, 2). Parallel 
dazu fanden wiederholt Verhandlungen 
mit der Polizei, den Gewerkschaften und 
Personalvertretungen über eine nur auf 
Bremen begrenzte Lösung statt. Da die 
Personalvertretung an ihrem Nein fest­
hielt, die oberste Dienstbehörde jedoch 
sowohl auf der Einführung als auch der 
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Beteiligung der Polizei behar r te, blieb 
letztlich auch in Bremen nur die Anru­
fung der Einigungsstelle als Ausweg aus 
dieser Pattsituation. Das Gremium stellte 
sich schließlich Mitte Juni 2014 auf die 
Seite der Befürworter und machte so den 
Weg für die Umsetzung der Pläne frei (vgl. 
Fischer 2014). Bereits kurz darauf, am 
1. Juli 2014, trat ein Erlass des Innensena­
tors in Kraft, der für Beamte in geschlos­
senen Einheiten „eine personenbezogene 
f ü nfstellige nu mer ische Rücken- u nd 
Frontkennzeichnung“ vorschreibt, die mo­
natlich wechselt (Senator für Inneres und 
Sport 2014, 2). Da es bei der Beschaffung 
zu Lieferschwierigkeiten kam, wurden die 
letzten Kennungen erst im ersten Halbjahr 
2015 ausgegeben. 

Als bislang letztes Bundesland führ te 
die hessische Landesregierung eine alpha­
nu mer ische Ken n zeich nu ng ei n (vgl. 
Regler 2015). Weil dieses Fallbeispiel 
besonders aufschlussreich ist, soll es hier 
ausführlicher dargestellt werden. Im Juni 
2013 kam es im Zuge von Demonstratio­
nen gegen den Neubau der Europäischen 
Zentralban k in Fran kfur t am Main zu 
teilweise heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen Polizei und Protestierenden. Der 
öffentliche Aufschrei in den Medien und 
der Bevölkerung setzte die Polizei und 
nicht zuletzt auch die Landesregier ung 
unter Druck. Grüne und Linke brachten 
darauf hin unabhängig voneinander im 
Wiesbadener Landtag Initiativen ein, mit 
denen eine Kennzeichnung von Polizei­
beamten bei Demonstrationen ermöglicht 
werden sollte. Das Ende der Legislatur­
periode bedeutete auch das Aus für beide 
Vorstöße, ohne dass darüber abgestimmt 
worden wäre.5 Im selben Herbst bot sich 
den Grünen jedoch schon eine neue Chance. 
Bei den Landtagswahlen 2013 wählten die 
Hessen die bisherige schwarz-gelbe Lan­
desregierung ab und ein Bündnis aus CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen übernahm das 

Ruder. In den Koalitionsverhandlungen ge­
lang es den Grünen, ihre Forderung einer 
Kennzeichnungspflicht im gemeinsamen 
Regierungsprogramm zu verankern (vgl. 
CDU/Bündnis 90/Die Grünen 2013, 38); 
als Juniorpartner und trotz des Widerwil­
lens der CDU, die das bis dato kategorisch 
abgelehnt hatte. Das Abrücken der Grünen 
von einer gesetzlichen Regelung, wie sie 
es noch im Sommer angestrebt hatten, 
dürfte sicherlich geholfen haben. Denn 
dies war nach Ansicht der Landesregie­
rung eindeutig „nicht erforderlich. Wir 
werden die Frage der Kennzeichnungs­
pflicht (…) im Rahmen der Vorschriften 
über die Dienstbekleidung regeln“, for­
mulier te es In nen minister Peter Beuth 
(CDU) im Sommer 2014 (Landtag Hes­
sen 2014, 1179). Trotz ihres Einlenkens 
blieb die Union dem Vorhaben gegenüber 
stets skeptisch. In einem Interview meinte 
Beuth beispielsweise, die Kennzeichnungs­
pflicht „wäre mir nicht zwingend als erstes 
eingefallen. Aber wir machen das jetzt. 
Ich begreife es auch als Chance, Vertrauen 
neu zu gewinnen“ (Bebenburg/Voigts 2014). 
Damit wies der Innenminister zugleich 
auf einen weiteren Faktor hin. Das An­
sehen der Polizei und von Teilen der Po­
litik hatte im Zuge der Ausschreitungen 
erheblich gelitten. Zugleich stand Frank­
furt bereits die nächste Nagelprobe be­
vor: Anlässlich der Eröffnung der EZB 
rechneten die Sicherheitsbehörden mit er­
heblichen Protesten.6 Diese Aussicht hielt 
den Druck auf die Landesregierung hoch, 
ihren Ankündigungen auch Taten folgen 
zu lassen. Von der Einführung der Ken­
nungen erhoffte sich das Innenministeri­
um nämlich auch, einen Beitrag zu einem 
friedlicheren Verlauf zu leisten. Von Sei­
ten der Polizeigewerkschaften sowie der 
Personalver tretungen kam dessen unge­
achtet starker Widerstand. Wie in anderen 
Bundesländern ebnete auch in Hessen erst 
die Anrufung der Einigungsstelle Anfang 
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Dezember 2014 der Maßnahme den Weg. 
Am 15. Dezember 2014 präsentierte Beuth 
schließlich die Ken nzeichnungspf licht 
off iziell der Öffentlichkeit (vgl. Innen­
ministerium Hessen 2014). Seit mit der 
Ausgabe der Textilschilder Anfang 2015 
begonnen wurde, stehen jedem Beamten 
drei individuelle, alphanumerische Ken­
nungen zur Verfügung, die selbstständig 
getauscht werden können und an der Brust 
zu tragen sind. Ausnahmen von der Pflicht 
des Tragens im Einsatz sind im Einzelfall 
zulässig (vgl. Innenministerium Hessen 
2015, 2–4). 

Neben den Ländern, die eine (alpha-)nu­
merische Kenntlichmachung ihrer Beam­
ten in geschlossenen Einheiten tatsächlich 
realisiert haben, lassen sich zwei weitere 
Gr uppen identifizieren, sodass sich die 
Bundesrepublik momentan (Stand: Novem­
ber 2016) beim Thema Kennzeichnungs­
pflicht dreigeteilt präsentiert (vgl. Tabelle). 

Quelle: Regler 

Keine Kennzeichnung/ 
Einführung nicht geplant 

Bundespolizei, Baden-Württemberg, Bayern, 
Saarland, Sachsen 

Einführung geplant 
(laut Koalitionsvertrag) 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern 
(Hamburg: Einführung soll geprüft werden) 

Kennzeichnungspflicht 
bereits eingeführt 

Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 

Die aktuelle Situation in der Bundesrepublik 
Deutschland 

In einer Gruppe können jene Bundeslän­
der zusammengefasst werden, in denen die 
Einführung einer Kennzeichnungspflicht 
zwar als politische Willenserklärung im 
Koalitionsver trag der Regier ung veran­
kert ist, die Implementier ung aber noch 
aussteht. Hierzu zählen Niedersachsen 
(vgl. SPD/Bündnis 90/Die Grünen 2013, 
17), Nordrhein-Westfalen (vgl. SPD/Bünd­
nis 90/Die Grünen 2012, 105–106) sowie 
Thüringen (Die Linke/SPD/Bündnis 90/ 
Die Grünen 2014, 94). Auch in Sachsen-

Anhalt fand das Thema jüngst Einzug in 
das aktuelle Regierungsprogramm (vgl. 
CDU/SPD/Bündnis 90/Die Grünen 2016, 
21–22). Und das trotz der Tatsache, dass 
vor der Wahl lediglich die Grünen einen 
entsprechenden Passus in ihrem Wahlpro­
gramm hatten und die Partei der schwächste 
Partner in der so genannten Kenia-Koaliti­
on ist. Jüngst hat sich darüber hinaus das 
von einer rot-schwarzen Koalition geführte 
Mecklenburg-Vorpommern auf Initiative 
der SPD dazu durchgerungen, „eine zur 
nachträglichen Identitätsfeststellung ge­
eignete Kennzeichnung“ (SPD/CDU 2016, 
65) in die Wege zu leiten. Einen Sonderfall 
stellt außerdem Hamburg dar, da der Koali­
tionsvertrag von SPD und Bündnis 90 / 
Die Grünen (SPD/Bündnis 90/Die Grünen 
2015, 100) nur die eher vage Aussage ent­
hält, die Koalitionäre werden „zügig Ge­
spräche mit den Polizeigewerkschaften 
aufnehmen, um zu prüfen, ob und wie eine 
Kennzeichnungspflicht auch bei der Ham­
bu rger Bereitschaftspolizei eingef ü h r t 
werden kann.“ 

Eine weitere Gruppe bilden schließlich 
diejenigen Gliedstaaten, in denen es we­
der eine entsprechende Vorschrift noch 
Planungen zu einem solchen Schritt gibt. 
Neben dem CSU-regier ten Bayer n sind 
dies also das Saarland, Sachsen sowie der 
Bund selbst. Mithin also jene Länder, in 
denen die CDU eine Große Koalition an­
führt. Zum anderen gehört seit Kurzem 
auch Baden-Wü r t temberg d a z u. Zwar 
hatte das gr ün-rote Regier ungsbünd nis 
auf Betreiben der Grünen 2011 noch die 
Ei n f ü h r u ng ei ner Ken n zeich nu ng i m 
Koalitionsver trag festgesch r ieben (vgl. 
Bündnis 90 /Die Gr ünen /SPD 2011, 66). 
Nachdem die Umsetzung jedoch während der 
15. Legislaturperiode u.a. am Widerstand 
der SPD gescheitert war, konnte 2016 der 
neue grüne Juniorpartner CDU seine Posi­
tion durchsetzen. Im Koalitionsvertrag von 
Bündnis 90/Die Grünen und CDU (Bünd­
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nis 90/Die Grünen/CDU 2016, 60) ist statt 
eines Bekenntnisses zur Kennzeichnungs­
pflicht nun explizit der Verzicht auf deren 
Einführung fixiert. 

3. erKlärungsAnsätze für 
diesen politiKwAndel 
Dass Beamte im geschlossenen Einsatz 
durch eine individuelle Kennung eindeutig 
zu identifizieren sind, ist in Deutschland 
zwar noch nicht die Regel. In den vergan­
genen Jahren ist die Kennzeichnungspflicht 
aber eindeutig auf dem Vormarsch. Sechs 
Bundesländer haben eine solche Vorschrift 
bereits eingeführt, sechs weitere planen es. 
Werden die Umstände und der Ablauf der 
Einführung in diesen Gliedstaaten mitei­
nander verglichen, so k ristallisieren sich 
verschiedene Faktoren heraus, die eine Im­
plementierung zwar nicht determinieren, 
aber zumindest klar begünstigen. 

Zum einen hat sich gezeigt, dass so ge­
nannte focusing events als eine Art Kata­
lysator wirken kön nen. Aus dem Ruder 
gelaufene Polizeieinsätze, aufsehenerre­
gende Eing r iffsmaßnah men seitens der 
Sicherheitsk räf te bei Demonst rationen; 
Ereignisse wie diese trugen in Berlin, Hes­
sen und zunächst auch in Baden-Württem­
berg unmittelbar dazu bei, dass sich die 
Ken n zeich nu ngsbef ür wor ter m it ih rem 
Ansinnen durchsetzen und das Thema auf 
das politische Tableau hieven oder sogar 
implementieren kon nten. In Schleswig-
Holstein wurde im Zuge der Einführung 
explizit auf die Zwischenf älle in anderen 
Bu ndeslä nder n ver wiesen. Dass solche 
einschneidenden Ereignisse alleine aber 
nicht ausreichend sind, beweist der Fall 
Baden-Wür ttemberg. Denn trotz mehre­
rer Parallelen zum hessischen Fall – auch 
in Stuttgart gab es einen folgenschweren 
Polizeieinsatz und in zeitlicher Nähe da-
z u einen Reg ier u ngswechsel, h ier von 
Schwarz-Gelb auf Grün-Rot – ist das Er­

gebnis dort ein völlig anderes. In Stuttgart 
kam es trotz der Verankerung des Themas 
im grün-roten Koalitionsvertrag von 2011 
bis 2016 lediglich zu politischen Willens­
bek undu ngen, die Implementier ung der 
Kennzeich nu ngen gelang im Südwesten 
indes nicht. Während die Grünen wieder­
holt auf die Umsetzung pochten, trat der 
zuständige Innenminister Reinhold Gall 
(SPD) stets mehr oder weniger offen – u.a. 
mit Verweis auf die Ablehnung seitens der 
Polizeigewerkschaften – auf die Bremse 
(vgl. Stuttgarter Nachrichten 2014). Des 
Weiteren nahmen die Gespräche zwischen 
Gegnern und Befürwortern des Baupro­
jek t s sow ie der d a r a n a n sch ließende 
Volksentscheid den Druck aus der Debatte 
und damit auch von der Politik. 

Zum anderen zeigt die Gesamtschau, 
dass die Polizeigewerkschaften in diesem 
Teilbereich des Politikfelds Innere Sicher­
heit zwar über einen enormen Einfluss ver­
fügen, letztlich aber keine Vetomächte sind 
(vgl. Aden 2012, 152–153). Zwar lehnen 
die drei führenden Interessenvertretungen 
der Polizeibeamten unisono eine Individu­
alisierung von Beamten im geschlossenen 
Einsatz ab. Da Polizisten nicht nur Mit­
arbeiter des Innenministeriums, sonder n 
auch wahlberechtigte Bürger sind, können 
die polizeilichen Interessenvertretungen – 
vor allem in Verbindung mit der nicht von 
der Hand zu weisenden Legitimität, die sie 
als Sprachrohr der Polizeibeamten bean­
spruchen – erheblichen Druck auf die ver­
antwortlichen Politiker ausüben. Die zeit­
intensiven, kontroversen Verhandlungen 
mit den politischen Entscheider n bewei­
sen dies nachdrücklich. Es hat sich aber 
ebenfalls gezeigt, dass ihr Einfluss letzten 
Endes begrenzt ist. Selbst wenn sie ihren 
Widerstand bis zum Äußersten aufrecht­
erhalten und die jeweilige Einigungsstelle 
damit befassen: Letztentscheider sind und 
bleiben die Politiker. Zumindest dan n, 
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wenn sie die Einführung einer Kennzeich­
nungspf licht tatsächlich realisieren und 
sich nicht einem unechten Vetospieler aus­
liefern wollen oder eine Entschuldigung 
für das eigene Nichttätigwerden suchen. 

Des Weiteren haben alle Bundesländer, 
in denen eine Kennzeichnungspflicht be­
steht, mit Ausnahme von Brandenburg, 
diese in For m einer ver waltungsrecht­
lichen Regelung eingeführt. Diese Praxis 
wird u.a. damit begr ündet, dass ein Er­
lass oder Ähnliches in diesem Bereich 
schlichtweg praktischer sei. So erklärte 
Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt die 
Entscheidung der Bundeshauptstadt für 
eine Verwaltungsvorschrift beispielsweise 
damit, die Materie sei „wegen ihrer De­
tailbezogenheit wenig gesetzesgeeignet“ 
(Landtag Hessen 2013, 31). Im Gegensatz 
zu Gesetzen sind untergesetzliche Rege­
lungen außerdem wesentlich einfacher zu 
verändern oder abzuschaffen. Auch des­
halb wird es interessant sein zu sehen, wie 
lange bzw. ob die bestehenden Selbstver­
pf lichtungen auch unter andersfarbigen 
Koalitionen Bestand haben werden. Ein 
anderer, sicher nicht unwesentlicher Vor­
teil ist darüber hinaus, dass die Entschei­
dung hier alleine bei der Exekutive liegt, 
die Volksvertreter sind nicht eingebunden. 
Mithin sichert diese Variante dem Innen­
ministerium die Handlungshoheit gegen­
über dem Landtag, indem der aufwändige 
und öffentlichkeitswirksamere Gesetzge­
bungsprozess umgangen wird. 

Nicht z uletz t spielen die öffentliche 
Meinung und daraus resultierend die po­
litischen Machtverhältnisse eine wichtige 
Rolle f ür den Aufschw ung der Kenn­
zeichnungspflicht. Die Bevölkerung in der 
Bundesrepublik bewertet die Kennungen 
überwiegend positiv. In einer Mitte Juli 
2015 durch das br itische Meinungsfor­
schungsinstitut you.gov durchgeführ ten 
repräsentativen Umfrage lehnten nur 16 % 
jegliche For m der Ken nzeich nung von 

Polizeibeamten ab. Demgegenüber gaben 
41 % der Teilnehmer an, Polizisten sollten 
mit Nummern gekennzeichnet sein, 37 % 
der Bef ragten plädier ten sogar f ü r ein 
Namensschild (vgl. Schmidt 2015). Diese 
Einstellungen wirken sich auch auf die 
Parteien und damit die Politik aus. Wäh­
rend bis vor wenigen Jahren die Union, die 
FDP und die SPD – Parteien, die prinzi­
piell eher kennzeichnungsskeptisch bis ab­
lehnend eingestellt sind – die politischen 
Schaltzentralen in den Länder n domi­
nierten, gelangten mit den Parteien Die 
Linke sowie Bündnis 90/Die Gr ünen in 
letzter Zeit vermehrt die Befürworter ei­
ner Kennzeichnung in Regierungsverant­
wortung. Auch als Juniorpartner gelang es 
diesen Parteien in der Regel, ihre Position 
gegenüber dem größeren Koalitionär zu 
behaupten. In nahezu allen Ländern, in de­
nen wenigstens eine der beiden Parteien an 
der Regierung beteiligt ist, hat das Thema 
zumindest den Einzug in das Regierungs­
programm gefunden, in einigen Fällen ge­
lang sogar die Implementierung. Mit einer 
prominenten Ausnahme: Ausgerechnet in 
Baden-Württemberg, wo die Grünen den 
einzigen Minister präsidenten Deutsch­
lands stellen, kam es 2016 bei den Koali­
tionsverhandlungen mit der CDU zu einer 
Art Rolle rückwärts. 

So sind selbst die Grünen in dieser Frage 
nicht länger als monolithischer Akteur zu 
verstehen, bei dem alle Landesverbände 
gesch lossen f ü r die Ken n zeich nu ngs­
pflicht eintreten. Gleiches gilt für ehemals 
vehemente Kritiker wie die CDU, wie die 
Beispiele Brandenburg, Berlin, Hessen 
und Sachsen-Anhalt beweisen. Die pau­
schale Kategorisierung von Parteien – die 
Union steht für dies, die Grünen für das – 
wird unter solchen Umständen weder der 
Komplexität des Themas noch den Positio­
nierungen der einzelnen Akteure gerecht. 
Denn die Parteien erweisen sich zuneh­
mend als flexibel in dieser Thematik und 
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als Akteure, die etwa aus machtpolitischen 
Erwägungen heraus bei der Kennzeich­
nungspflicht genauso wie in anderen Poli­
tikfeldern zu Konzessionen und damit zu 
einem Politikwandel bereit sind – in jede 
Richtung. Das Thema Kennzeichnungs­
pflicht wird heute offensichtlich weniger 
dogmatisch als noch vor einigen Jahren 
gehandhabt. Dementsprechend ist es not­
wendig, dass für jedes Bundesland die ein­
zelnen Koalitionen immer wieder separat 
identifiziert werden, um belastbare Aussa­
gen treffen zu können. 

Auch auf Grund dieser neuen Flexibili­
tät muss eine der wenigen politikwissen­
schaftlichen Arbeiten zu diesem Thema 
teilweise revidiert werden. 2012 zeigte 
Har tmut Aden unter Rückgriff auf den 
Advocacy Coalitions-Ansatz, welche po­
litischen Koalitionen sich bis dahin in 
dieser Frage gebildet hatten. Zu den Geg­
ner n einer (alpha-) numerischen Kenn­
zeichnung zählte er neben den konserva­
tiven Parteien CDU und CSU sowie Teilen 
der Polizeiführung insbesondere die drei 
führenden Polizeigewerkschaften (die Ge­
werkschaft der Polizei/GdP, die Deutsche 
Polizeigewerk schaf t / DPolG sowie der 
Bund Deutscher Kriminaler/BDK). In der 
Koalition der Befürworter fasste er ver­
schiedene Menschen- und Bürgerrechtsor­
ganisationen (z.B. Amnesty International, 
Humanistische Union) sowie die Parteien 
Bündnis 90/Die Gr ünen und Die Linke 
zusammen. Keinem dieser beiden Lager 
ließen sich neben Teilen der polizeilichen 
Führungsebene die SPD, die FDP sowie 
als Einzelfall der CDU-Landesverband 
Brandenburg zurechnen (vgl. Aden 2012, 
147–148). Aden bezeichnete sie daher als 
„schwankend“, da sie sich zum Zeitpunkt 
seiner Untersuchung entweder nicht fest­
gelegt oder je nach Bundesland und aktu­
eller politischer Konstellation sehr unter­
schiedlich positioniert hatten (ebd., 148). 

Hinsichtlich der SPD hat Adens Ein­

schätzung auch weiterhin Bestand, denn 
ihre Landesverbände agieren in dieser 
Frage noch immer sehr uneinheitlich. In 
Ländern, in denen die SPD in einer großen 
Koalition regiert, votiert die Partei meist 
klar gegen eine Kennzeichnungspf licht. 
Dass es aber selbst hier Ausnahmen ge­
ben kann, stellten vor wenigen Wochen 
die Koalitionsverhandlungen in Schwerin 
unter Beweis. Ganz anders dort, wo ein 
SPD-Landesverband mit den Grünen oder 
den Linken die Regier ung bildet. Hier 
tolerieren bzw. unterstützen die Sozial­
demokraten das Vorhaben. Die FDP-Lan­
desverbände wiederum tendieren in den 
Ländern, in denen die Liberalen noch par­
lamentarisch vertreten sind, mittlerweile 
verstärk t zu den Gegner n einer Ken n­
zeichnung. So übt die Partei entweder zu­
mindest Kritik an einer Einführung (vgl. 
FDP Rheinland-Pfalz 2015) oder sie lehnt 
diese offen ab (vgl. FDP/DVP-Fraktion 
Baden-Württemberg 2016). 

Ähnliches gilt für die Alternative für 
Deutschland (Af D), die als neuer Akteur 
hinzugekommen ist. Die 2013 gegründete 
Partei ist derzeit in zehn Landesparlamen­
ten in der Opposition vertreten. Die Af D 
steht der Kennzeichnungspf licht ableh­
nend bis gleichgültig gegenüber, wobei 
hier ebenfalls unterschiedliche Sichtwei­
sen in den Landesverbänden existieren. 
Während die sächsische Fraktionschefin 
und Vorsitzende der Bundespartei Frauke 
Petry eine Einführung zum Beispiel rigo­
ros zurückweist (vgl. Af D 2015), meint 
ihr Brandenburger Parteikollege Thomas 
Jung (Landtag Brandenburg 2015, 1316) 
lapidar dazu, „es gibt Wichtigeres bei der 
Polizei zu klären“. Wirklichen Einfluss auf 
das Thema Kennzeichnungspflicht konnte 
die Af D aber bisher noch nicht ausüben. 

4. AusblicK 
Berlin und Brandenburg waren nicht nur 
Vorreiter beim Thema Kennzeichnungs­
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pflicht, beide Länder verfügten auch über 
die ersten belastbaren Erfahr ungswer te. 
Mit tler weile liegen ebenso f ü r a ndere 
Bundesländer erste Erkenntnisse vor (vgl. 
Landtag Rheinland-Pfalz 2016, 2; Innen­
ministerium Hessen 2016). Insgesamt lässt 
sich feststellen, dass die von K ritiker n 
geäu ßer ten Bef ü rcht u ngen au sbl ieben. 
Allerdings fehlen bislang auch eindeutig 
positive Erkennt nisse. So stellte das In­
nen ministeriu m Brandenburg (Innenmi­
nisterium Brandenburg 2015, 4) in einer 
Evaluation fest, dass sich einerseits die 
„vereinzelt geäußerten Bedenken vor allem 
hinsichtlich der befürchteten Zunahme von 
Ü bergriffen oder willkürlich-unberech­
tigten Strafanzeigen gegen Polizeivollzugs­
beamte (…) als unbegr ündet er wiesen“. 
A ndererseits seien jedoch „auch keine 
Sachverhalte bekannt geworden, die ohne 
die Kennzeichnungspflicht nicht hätten auf­
geklärt werden können“. Insgesamt kommt 
das Ministerium zu dem Ergebnis, „dass 
sich die Einführung der Kennzeichnungs­
pflicht unproblematisch gestaltet hat“, die 
in sie gesetzten Erwartungen erfüllt wur­
den und die Maßnahme so „als voller Er­
folg zu sehen“ ist (ebd., 5). Dem Berliner 
Innenressort lagen gut ein Jahr nach Ein­
führung ebenfalls „keine Erkenntnisse“ zu 
negativen Folgen für die betroffenen Beam­
ten vor (Abgeordnetenhaus Berlin 2013, 1). 

Auch wenn etliche Länder ihre Beam­
ten mittler weile kennzeichnen, Probleme 
bleiben weiterhin bestehen. Diese sind ei­
nerseits praktischer Natur. Ein Schwach­
punkt ist zum Beispiel die fehlende Ein­
heitlich keit. Sowohl die Ausgestalt ung 
(also Größe, Lesbarkeit u. dgl.) als auch 
der Ort der Anbringung (Brust- und/oder 
Rückenpar tie der Oberbekleidung) vari­
ieren je nach Bundesland. Darüber hinaus 
kann die Kennzeichnung teilweise durch 
a ndere Au sr ü st u ngsgegenst ä nde (z.B. 
Funkgeräte) verdeckt werden. Eine Iden­
tifizier ung kann des Weiteren auch ganz 
einfach daran scheitern, dass die Nummer 
falsch abgelesen wird (vgl. Landtag Rhein­
land-Pfalz 2016, 1). Andererseits stellt der 
bundesdeutsche Föderalismus in diesem 
Bereich ein erhebliches Manko dar, das 
auch K ritiker n als Argument dient. Weil 
sich die Bereitschaftspolizeieinheiten der 
Bundesländer sowie die Bundespolizei re­
gelmäßig gegenseitig bei Einsätzen unter­
stützen, wird es selbst in jenen Ländern, in 
denen eine solche Regelung bereits Realität 
ist, weiterhin dazu kommen, dass Polizisten 
nicht identifizierbar sind. Von einer bun­
desweit geltenden Kennzeichnungspflicht 
ist Deutschland noch weit entfernt. Nichts­
destotrotz sind die ersten Schritte zu mehr 
Transparenz und Rechtsstaatlichkeit getan. 

1 Der nachfolgende Beitrag gibt aus­

schließlich die Meinung des Autors wie­

der. Die verwendeten personenbezogenen 

Bezeichnungen sind aus Gründen der 

leichteren Lesbarkeit in der männlichen 

Form gehalten. Selbstverständlich gelten 

sie jedoch für Männer und Frauen glei­

chermaßen. 
2 Als „geschlossene Polizeieinheit“ wird 

in diesem Artikel ein größerer Verband 

von Polizeibeamten (Gruppe, Zug, Hun­

dertschaft u. dgl.) verstanden. Die Beam- 4 Die Berliner Spezialeinsatzkommandos 

ten dieser Einheiten werden besonders (SEK) sind sogar schon seit 2007/2008 

für das Vorgehen als Verbund geschult zum Tragen einer Individualnummer 

und insbesondere bei personalintensiven verpflichtet. Auslöser war hier ebenfalls 

Großlagen eingesetzt. ein aus dem Ruder gelaufener Einsatz 
3 Einen guten Überblick über das Für und (vgl. Funk 2010). Eine derart umfas-

Wider geben die Studien von Denkowski sende Kennzeichnungspflicht ist bislang 

(Denkowski 2011, 36–44), Diederichs einzigartig in Deutschland. Andernorts 

(Diederichs 2009, 61–63), Lehmann sind das SEK und ähnliche Spezialein­

(Lehmann 2015, 211–213) und Thinnes heiten dezidiert von der Regelung ausge­

(Thinnes 2014, 37–39; ebd., 42–46). nommen. 
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5 Angesichts der damaligen Mehrheits­

verhältnisse wären die Initiativen aber 

sicher mit deutlicher Mehrheit abgelehnt 

worden. 
6 Die Einweihung der EZB fand nach 

mehreren Verzögerungen am 18. März 

2015 statt und wurde trotz allem erneut 

von heftigen Ausschreitungen begleitet. 
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